
Energie- und Wasserkostenzuschuss Vereinspauschale

Auswirkung der Reduzierung des Zuschusses von 60% auf 40% Auswirkung der Reduzierung des Punktwertes der Vereinspauschale von 0,31 € auf 0,25 €

Vergleichsjahr 2023 Vergleichsjahr 2024

Verein
Förderung

60 %

Förderung

40 %
Differenz Verein

Punktwert

0,31 €

Punktwert

0,25 €
Differenz

Schützenverein 1.140,73 €     760,49 €        380,24 €        Schützenverein -  €              -  €              -  €              

Einspartenverein 1.960,00 €     1.306,67 €     653,33 €        Einspartenverein -  €              -  €              -  €              

Mehrspartenverein 1) 3.456,92 €     2.304,61 €     1.152,31 €     Mehrspartenverein 1) 7.315,69 €     5.899,75 €     1.415,94 €     

Einspartenverein 2.404,84 €     1.603,23 €     801,61 €        Einspartenverein 369,21 €        297,75 €        71,46 €          

Mehrspartenverein 3) 2.687,71 €     1.791,81 €     895,90 €        Mehrspartenverein 3) 23.425,15 €   18.891,25 €   4.533,90 €     

Zweispartenverein 12.333,06 €   8.222,04 €     4.111,02 €     Zweispartenverein 4.610,32 €     3.718,00 €     892,32 €        

Mehrspartenverein 2) 5.541,21 €     3.694,14 €     1.847,07 €     Mehrspartenverein 2) 10.141,03 €   8.178,25 €     1.962,78 €     

Mehrspartenverein 2) -  €              -  €              -  €              Mehrspartenverein 2) 11.053,36 €   8.914,00 €     2.139,36 €     

Nutzungsentgelte für Sportstätten

Auswirkung der Erhöhung der Entgelte um 25%

Vergleich zum aktuellen Entgelt

Verein aktuell plus 25% Differenz

Schützenverein 76,20 €          95,25 €          19,05 €          

Einspartenverein -  €              -  €              -  €              

Mehrspartenverein 1) 3.992,40 €     4.990,50 €     998,10 €        

Einspartenverein 396,00 €        495,00 €        99,00 €          

Mehrspartenverein 3) 21.884,28 €   27.355,35 €   5.471,07 €     

Zweispartenverein 141,40 €        176,75 €        35,35 €          

Mehrspartenverein 2) 16.995,50 €   21.244,38 €   4.248,88 €     

Mehrspartenverein 2) 4.158,00 €     5.197,50 €     1.039,50 €     

1) unter 1.000 Mitglieder

2) über 1.000 bis 2.000 Mitglieder

3) über 2.000 Mitglieder

Informationen zur staatlichen Vereinspauschale hierzu:

Der Freistaat Bayern stellt für die Vereinspauschale einen Fördertopf zur Verfügung, der mit einem festen Betrag befüllt ist. Je nach der gesamten Zahl 

der Mitgliedereinheiten in ganz Bayern ergibt sich dann ein Wert für die Mitgliedereinheit. Dieser lag viele Jahre bei ca. 0,27 – 0,29 €. In Zeiten von 

Corona bzw. zum Ausgleich der gestiegenen Energiepreise hatte der Freistaat die Beträge phasenweise erhöht, dies aber nicht generell verstetigt. 

Dies ist nun aber mit der zusätzlichen Befüllung des Fördertopfs um 10 Mio. € erfolgt, so dass bereits in 2024 der Wert der Mitgliedereinheit bei 0,40 € 

lag. Für 2025 gibt es dazu noch keine Mitteilung des Freistaats zur Höhe der Mitgliedereinheit im laufenden Förderverfahren, ebensowenig eine 

Prognose für 2026.

10.900,87 €                             

5.038,69 €                               

8.058,73 €                               

3.178,86 €                               

Gesamtdifferenz

399,29 €                                  

653,33 €                                  

3.566,35 €                               

972,07 €                                  


